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(2) Lehrmaterialien und Lehrbücher, die Fragen von Atom
sicherheit und Strahlenschutz beinhalten, bedürfen vor ihrer 
Bestätigung durch die zuständigen Staatsorgane der Zustim
mung des Staatlichen Amtes für Atomsicherhe.it und Strah
lenschutz.

Forschung und Entwicklung
§29

(1) Staatsorgane und Betriebe haben Forschungs- und Ent
wicklungsarbeiten, die zur Gewährleistung von Atomsicher
heit und Strahlenschutz bei der Anwendung der Atomenergie 
in ihren Bereichen erforderlich sind, in eigener Verantwortung 
durchzuführen oder zu veranlassen.

(2) Zu Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, bei deren 
Nutzung Atomsicherheit und Strahlenschutz beachtet werden 
müssen, sind dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz Unterlagen vorzulegen. Das Staatliche Amt für 
Atomsicherheit und Strahlenschutz prüft die Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben und nimmt Einfluß auf die Berücksich
tigung der Forderungen von Atomsicherheit und Strahlen
schutz bei der Konzipierung und Durchführung der For
schungsarbeiten und der Nutzung ihrer Ergebnisse.

(3) Das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen
schutz kann im Einvernehmen mit den zuständigen zentralen 
Staatsorganen die Aufnahme von Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten zu Atomsicherheit und Strahlenschutz durch die 
Betriebe veranlassen.

Ordnungsstrafbestimmungen
§30

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. Maßnahmen der staatlichen Überwachung gemäß § 6 be

hindert,
2. im Rahmen der staatlichen Überwachung gemäß § 6 Abs. 6 

erteilte Auflagen nicht erfüllt oder nicht einhält,
3. Maßnahmen zur dosimetrischen Überwachung von St'rah- 

lenwerktätigen gemäß § 6 nicht durchführt,
4. die Sicherung radioaktiver Stoffe oder Strahleneinrich

tungen gegen unbefugten Zugriff gemäß § 16 unterläßt 
oder über radioaktive Stoffe und Strahleneinrichtungen 
keinen Nachweis führt,

5. radioaktive Auswürfe unkontrolliert abgibt oder radio
aktive Auswürfe oder radioaktive Abfälle entgegen den 
Bestimmungen des § 17 behandelt oder beseitigt,

6. vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämp
fung außergewöhnlicher Ereignisse gemäß § 26 nicht 
durchführt oder außergewöhnliche Ereignisse dem Staat
lichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz nicht 
meldet,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 M belegt wer
den.

(2) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann ausgesprochen 
werden, wenn bei einer vorsätzlichen Ordnungswidrigkeit ge
mäß Abs. 1

1. ein größerer Schaden verursacht wurde oder hätte ver
ursacht werden können,

2. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden,
3. die staatliche oder öffentliche Ordnung und Sicherheit er

heblich beeinträchtigt wurden oder
4. sie wiederholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 

Ordnungsstrafe geahndet wurde.
(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit be

zieht, können neben anderen Ordnungsstrafmaßnahmen oder 
selbständig eingezogen werden. Staatliche Qualifikationsnach
weise können neben Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbstän
dig entzogen werden.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt
dem Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit 
und Strahlenschutz. *

(5) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 
sind die hierzu ermächtigten Inspektoren und beauftragten 
Ärzte des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strah

lenschutz befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld bis 20 M 
auszusprechen.

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

Schlußbestimmungen
§31

Gebühren
Für Verwaltungshandlungen und Leistungen, die das Staat

liche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz auf Grund 
dieser Verordnung durchführt, werden Gebühren nach den 
Bestimmungen der Verordnung vom 28. Oktober 1955 über 
die staatlichen Verwaltungsgebühren (GBl. I Nr. 96 S. 787) in 
der Fassung der Zweiten Verordnung vom 28. November 1967 
über die staatlichen Verwaltungsgebühren (GBl. II Nr. 119
S. 837) und den zu dieser Verordnung bekanntgegebenen Ge
bührentarifen erhoben.

§32
Beschwerdeverfahren

(1) Gegen Auflagen gemäß § 6 Abs. 6 kann beim Präsidenten 
des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz 
Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich 
unter Angabe der Gründe innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
nach Zugang der Entscheidung einzulegen. Über die Be
schwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach ihrem Eingang 
und, wenn sie sich gegen Sperrungen richtet, unverzüglich zu 
entscheiden. Die Entscheidung des Präsidenten des Staatli
chen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz ist end
gültig.

(2) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe sowie des voraussichtli
chen Abschlußtermins zu geben. Entscheidungen über Be
schwerden haben schriftlich zu ergehen, sind zu begründen 
und dem Beschwerdeführer auszuhändigen oder zuzusenden. 
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung, sofern dies nicht 
bei der Erteilung der Auflage wegen unmittelbarer Gefahr 
für die Gesundheit der Werktätigen ausgeschlossen wurde.

§33
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt 
der Präsident des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und 
Strahlenschutz.

§34
Übergangsbestimmungen

Die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilten Er
laubnisse, Zulassungen sowie staatlichen Befähigungs- und 
Qualifikationsnachweise behalten ihre Gültigkeit.

§35
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1985 in Kraft,
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

1. Verordnung vom 26. November 1969 über den Schutz vor 
der schädigenden Einwirkung ionisierender Strahlung 
— Strahlenschutzverordnung — (GBl. II Nr. 99 S. 627),

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 26. November 1969 
zur Strahlenschutzverordnung (GBl. II Nr. 99 S. 635),

3. Anordnung vom 9. Mai 1972 über die personendosimetri- 
sche Überwachung beruflich strahlenexponierter Perso
nen und einzelner Personen oder Personengruppen aus 
der Bevölkerung (GBl. II Nr. 29 S. 346).

Berlin, den 11. Oktober 1984
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
W. S t o p h  
Vorsitzender


